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40 Jahre Logis Suisse AG 3): ein alter WEG-Gefährte

EIN WOHNUNGSPOLITISCHER
STÜTZKURS FÜR NACHGEBORENE

Die Logis Suisse AG feiert dieses Jahr ihr
vierzigjähriges Bestehen. Ihre Gründung

im Jahre 1973 el in eine wohnungspolitisch
hektische Zeit. Bereits ab Mitte der Sechzigerjahre

hatte sich aus der Mischung von
Bevölkerungswachstum, In ation, Wohnungsknappheit

undMietzinsnotein explosiverCocktail
zusammengebraut, auf den das Parlament im
Jahre 1965 im Unterschied zu früheren
Sondererlassen erstmals mit einem ordentlichen
Wohnbauförderungsgesetz reagierte. Dessen

Hilfen, die sich verfassungsmässig auf den Fa-

milienartikelstützten, durften jedoch ursprünglich

nur bis Ende 1970 zugesichert werden. Bis
zu diesem Zeitpunkt glaubteman, dankder auf
Ende 1969 festgesetzten Abscha ung der letzten

Mietzinskontrollen zur «Normalisierung»

des Wohnungsmarktes zurückgefunden und
keine Bundesbeiträge mehr nötigzu haben.

Wohnbauförderung als Daueraufgabe
des Bundes
Diesen Liberalisierungsbestrebungen erwuchs
indessen heftige Opposition. So wurde unter
anderem im Oktober 1967 ein Volksbegehren
für ein « Rechtauf Wohnen» eingereicht, das im
September 1970 nur knapp verworfen wurde.
Kurz davor hatte das Parlament die Geltungs-

Das Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz WEG)
von 1974 bildete die Grundlage für das umfassendste
staatliche Wohnbauförderungsprogramm, das es in der
Schweiz jemals gegeben hat. Mit seinem Modell der
Mietzinsverbilligung wagte es sich auf wohnungspolitisches

Neuland vor. Wie ist das später vielgeschmähte
WEG aus heutiger Sicht zu beurteilen?
Von Peter Gurtner*

Bild:

ARB

Architekten

Die Siedlung «HintereAumatt» in Hinterkappelen
BE) isteinesderwichtigsten Projekte,die mit

WEGMitteln entstanden.Erstellt in fünf Etappen zwischen
1981 und1991,umfasstsieeinen Mix von
Wohnnutzungen Miete und Eigentum), Ateliers,Büros
und Läden. Entworfen wurde sie von derARB Arbeitsgruppe,

Bern, für die Regio Wohnbaugenossenschaft,
Bern.
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kostendeckende
Miete

effektive
Miete

Das Grundverbilligungssystem des Bundes

Rückzahlung
der Grundver-billigungs-vorschüsse

inkl. Zinsen

Grundverbilligungsvorschüsse

des Bundes

Vorschüsse Rückzahlung
Jahre

Franken

effektive
Miete

dauer des damaligen Gesetzes bis Ende 1972
verlängert und den Bundesrat angesichts der
nach wie vor prekären Lage zur grundsätzlichen

Überprüfung der Wohnbauförderung
aufgefordert. Entsprechende Arbeiten waren unter
der Ägide der Eidgenössischen Wohnbaukommission

EWK) bereits seiteinigerZeit im Gang.

Auf die sogenannte Denner-Initiative von
1971 konnte das Parlament daher mit einem
Gegenvorschlag in Sachen Mieterschutz und
Wohnbauförderung reagieren, welchen das
Volkam5. März1972miteindrücklichen Mehr¬

heitenakzeptierte.Mitdiesem
Schritt wurde die Wohnbauförderung

zu einer Daueraufgabe

des Bundes erklärt, und
weil imgleichen Zeitraum von
der EWK auch die Neukonzeption

der Bundeshilfe
konkretisiert worden war, konnte
unmittelbar nach der Abstimmung

der Entwurf des künftigen

Wohnbau- und
Eigentumsförderungsgesetzes WEG) in
die Vernehmlassung gegeben
werden.

Breite politische Zustimmung
Die generelle Stossrichtung der Vorschläge el
grossmehrheitlich auf fruchtbaren Boden. Nur
die äusserste Rechte lehnte sie ab. Zudem
bestanden je nach politischer Optik unterschiedliche

Au assungen zu einzelnenMassnahmen.
Der später vielgeschmähte Systemwechsel
punkto Mietzinsverbilligung traf hingegen auf
grosse Zustimmung. Allerdings wurde vereinzelt

moniert, dass er in der Praxis auf mangelndes

Interessestossen könnte,weshalbdie
anvisierteFörderung von Trägernund Organisationen

des gemeinnützigen Wohnungsbaus breite
Unterstützung fand. Insbesondere der
Vorschlag zur Kapitalbeteiligung an entsprechenden

Investoren erhielt ein positives Echo. Das
wiederum motivierte den Schweizerischen
Verband für Wohnungswesen SVW, heute
Wohnbaugenossenschaften Schweiz), diverse

Genossenschaften, Gewerkschaften und Banken

zur Gründung der Logis Suisse, mit der
man alsneuerAkteur im gemeinnützigen
WohnungsbauzurUmsetzungdes geplanten Gesetzes

beitragen wollte. Dieses wurde denn auch
innert Jahresfrist vom Ständerat einstimmig
und vomNationalrat mit148zu3 Stimmen
verabschiedetund vom Bundesrataufden4. Oktober

1974 in Kraftgesetzt.
Entstehung und WerdegangderLogis Suisse

sind somit eng mit dem WEG verknüpft, und
obwohl seit 2003 mit dem Wohnraumförderungsgesetz

WFG) ein modi ziertes Regelwerk

gilt,wird der alteErlass bis zumAuslaufen
der letzten Geschäfte noch während Jahren
Wirkung haben. Aus Anlass des Jubiläums soll
daher nachfolgend eingera ter Überblick über
Inhalt und Folgen des bisher wichtigsten und
langlebigsten Bundeserlasseszur Wohnbauförderung

unddessenBeitragzur Entwicklungder
Logis Suisse gegeben werden.

Neuorientierung der Wohnbauförderung
Sieht man vom isolierten Zustupf von 200000
Franken ab, den der SVW im Jahre 1921 zur
Errichtung einesBaufondserhaltenhatte,so
operierten frühere Wohnbauaktionen des Bundes
meist mit Baukosten- und Zinszuschüssen. Sie

beschränkten sich auf den Mietwohnungsbau,
setzten meistens ergänzende Leistungen der
Kantone voraus und waren zeitlich stets
limitiert. Erst aufgrund des Gesetzes von 1965
wurden gelegentlich auch Bürgschaften und
Erschliessungsdarlehen gewährt sowie
Forschungsarbeiten zur Erhöhung der Produktivität

im Wohnungsbau ermöglicht. Das WEG
wagte sich dagegen in verschiedener Hinsicht
aufwohnungspolitisches Neulandvor.
– Es trug durch ein zweckmässiges

Erschliessungsrecht, durch Erschliessungs- und
Landerwerbshilfen sowie durch eine erweiterte
Wohnungsmarkt- und Bauforschung zur
Verbesserung der Grundlagen des gesamten
Wohnungsbaus bei.

– Es reduzierte dank hoher Bürgschaften für
Nachgangshypotheken den Eigenkapitalbedarf.

– Es förderte nebst der Erstellung unddem
Erwerb preisgünstiger Mietobjekte die Verbreitung

von Wohneigentum sowie die Erneuerung

und Umnutzung von Altbauten.
– Es lieferte die Basis für die spezielle Förderung

der gemeinnützigen Bauträger und ihrer

Dachorganisationen und Institutionen.
Fonds de Roulement, Kapitalbeteiligungen,

Verbürgung der EGW-Anleihen, Rückbürgschaften,

Leistungsaufträge).
– Es befreite die Kantone von obligatorischen

Zusatzleistungen.
– Es verknüpfte die Wohnbauhilfen erstmals

mit weitgehenden qualitativen Anforderungen

Wohnungs-Bewertungs-System) und
mit der gezielten Förderung exemplarischer
Bauten und Wohnmodelle.

1980/81 erstellte die Metron AG
inWindisch AG) zwölf Reihenhäuser.

Dank ökonomischer
Bauweise und WEG-Verbilligung
entstand Wohnraum für Familien
mit geringem Einkommen.Die
Häuser imBesitz der Gemiwo AG
wurden 2001sorgfältig erneuert.

So funktionierte das
Grundverbilligungssystem des Bundes.

Quelle:

BWO

Bild:

Metron
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– Schliesslich führte es als au älligste Neuerung

das System der Grund- und Zusatzverbilligung

zur Senkung der Wohnkosten ein
Gra k 1).

Grundverbilligung: Neue Art der
Objekthilfe
Mit der Wahl der Grundverbilligung wurde mit
der traditionellen Objekthilfe und ihren Nachteilen

bewusst gebrochen. Man hatte erkannt,
dass auch die Mieten im geförderten
Wohnungsbau derEntwicklungderKosten und den
zu erwartenden Einkommenssteigerungen der
Bewohner angepasst werden müssen, sofern
man tiefeAnfangsmietenerreichenund gleichzeitig

hoheSubventionen,Fehlbelegungenund
wachsende Di erenzen zwischen Alt- und
Neuwohnungsmieten vermeiden will. Im WEG-Modell

wurde der Anfangsmietzins als Resultante
unterschiedlichster Berechnungsfaktoren unter

den e ektiven Kosten angesetzt. Die
dadurch entstandene Ertragslücke deckten
rückzahlbare, verzinsliche Vorschüsse.

Sobald der sukzessive angehobene Mietzins
die Kosten überstieg, begann die Rückzahlungsp

icht, wobei bereits dem Gesetzgeber
klar gewesen war, dass dieser Mechanismus in
Zeiten wirtschaftlicher Störungen zu Problemen

führen konnte. Er sah deshalb die
Möglichkeit vor, die Laufzeit des Verbilligungssystems

zu verlängern, die Mietzinsanstiege zu

sistieren und dienach 30Jahren noch geschuldeten

Vorschüsse abzuschreiben. Oberstes
Gebot war dahernie die völlige Kostenneutralität

der Grundverbilligung.Subventionen sollten

aber nicht schon zu Beginn an jedermann,
sondern erst dann selektiv ausgerichtet
werden, wenn es die wirtschaftliche Lage erzwang
oder im Einzelfall rechtfertigte.

Zusatzverbilligung: Subjekthilfe mit
sozialer Treffsicherheit
DieGrundverbilligungwurdealsreineBasishilfe
konzipiert, die im Prinzip jedermann o
enstand und damit in WEG-Objekten die soziale
Durchmischung erleichterte. Für Haushalte in
bescheidenen nanziellen Verhältnissen war
ihr Verbilligungse ekt jedoch zu gering. Zur
weiteren Reduktion der grundverbilligtenMieten

wurden und werden daher noch heute
nicht rückzahlbare Zusatzverbilligungen ZV)
ausgerichtet, die an die Einhaltung von Bele-gungs-,

Einkommens- und Vermögensvorschriften

gebunden und zeitlich limitiert sind.
Die Zusatzverbilligungen haben somit den

Charakter von Subjekthilfen, doch indem sie
nur an Bewohner von WEG-Objekten
ausgerichtet werden, vermeiden sie den grossen
Mittelbedarf, der sich bei klassischen Mietbeihilfen

als Folge des generellen Rechtsanspruchs
ergibt. Bei der seinerzeitigen Abwägung der
Vor-und Nachteile alternativerFörderungsmodelle

trug die drohende Ausuferung des
Subventionsaufwands denn auch wesentlich dazu

bei, dass man imWEG trotz dergrösseren sozialen

Tre sicherheit der Subjektförderung an
der Objekthilfe festhielt und sie im Sinne eines
KompromissesmiteinemElementder Subjekthilfe

vermählte. Für diese Wahl entscheidend
warenauch der hohe Verwaltungsaufwandvon
Mietbeihilfen sowie ihr möglicher Anreiz zur
generellen Erhöhung des Mietzinsniveaus. Bei
der Objekthilfe lässt sich der Finanzbedarf besser

steuern, sie kann das erwünschte Angebot
beein ussen, erleichtert die Zweckerhaltung
der Wohnungen und lässt einen gewissen
Rück uss der Mittel erwarten. Dass sie auch
Nachteile in Formvon Fehlbelegungen, geringerer

Kostendisziplin, Mitnahmee ekten,
Ghettobildung und Privilegierung einzelner
Bevölkerungssegmente hat, ist bekannt. Von diesen
liessen sich jedoch mit dem WEG-Modell die
einen und andern mildern, sodass per Saldo
dasgewählteFörderungskonstrukt obsiegte.

128000 geförderte Wohnungen
Das WEG hatte während 27 Jahren Bestand.
DasFörderungsvolumenumfasste rund108000

Wohneinheiten. Davon ent el etwa ein Drittel
auf Eigentums- und der Rest auf Mietobjekte.
Dazu kamen rund 20000 Wohnungen, deren
Erstellung oder Erneuerung indirekt über den
Fonds de Roulement und die EGW unterstützt
wurden. Das WEG stellt somit die Grundlage
des bisher umfassendsten Förderungsprogramms

des Bundes dar. Frühere Aktionen
fanden zwischen 1919 und 1925 18 000
Wohnungen), von 1941 bis 1949 rund 85000
Wohnungen) zwischen 1958 und 1966 12500
Wohnungen) und ab 1965 bis 1972 rund 31 000

Wohnungen)statt.
Der im Rahmen des WEG zugesicherte

Bürgschaftsbetrag belief sich im Höchststand
der Verp ichtungen auf rund 6,8 Milliarden
Franken inkl.EGW-Anleihen).Die Vorschüsse
für die Grundverbilligung kulminierten samt
Zinsen bei knapp über 3 Milliarden Franken.
An Zusatzverbilligungen wurden bisher rund
2,4 Milliarden Franken ausbezahlt, und für
Fonds-de-Roulement- und Direktdarlehen
standen über400 Millionen FrankenzurVerfügung.

Hinzu kamen Kapitalbeteiligungen von
zeitweise über 200 Millionen Franken, die sich
inzwischen auf rund 12MillionenFranken
verringert haben.

Breite Nutzniesserschaft
ImMietwohnungsbereichent elrunddieHälfte

der geförderten Wohnungen auf Genossenschaften,

Stiftungen und ö entliche
Körperschaften, die andere Hälfte auf übrige juristische

Personen, private Einzelpersonen und
institutionelleAnleger. Eher traditionell
ausgerichtete Bauträger waren ebenso vertreten wie
solche, die mit neuen Vermietungs- und
Verwaltungsmodellen bewusst nach Alternativen
zu den herkömmlichen Mietverhältnissen
suchten. Zu diesen gehörte in einem erweiter-

Inder Remishueb testete man in
den frühen 1990er-Jahren am
Stadtrand von St. Gallendas
verdichtete und kommunikative
Wohnen aus. ImBild: Siedlungsteil

der Genossenschaft Achslenblick.

Bild:

Wohnen
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ten Sinne auch die Logis Suisse, die als
Holdinggesellschaftursprünglich zahlreiche regionale

Töchter unter ihren Fittichen vereinigte
und erstnach deren teilweisen Abspaltungund
Fusion ihr heutigesGesicht bekam.

Ihre Bedeutung für den Bund und den
gemeinnützigen Wohnungsbau zeigt sich an den
ihr zuge ossenen Förderungsmitteln. Derganzen

Gruppe zusammen wurden über die Jahre

für rund 3400 Wohnungen WEG-Hilfen
ausgerichtet. Davon ent elen rund 81 Millionen
Franken auf Zusatzverbilligungen,186 Millionen

Franken auf GV-Vorschüsse und 268 Millionen

Franken auf Bürgschaften ohne
EGWQuoten). Dazu kamen inzwischen auf rund
7 Millionen Franken reduzierte Kapitalbeteiligungen

von einst gegen 50 Millionen Franken
sowiediverse Darlehenaus demFonds de
Roulement. Ferner beansprucht die Logis Suisse

zurzeit rund 300MillionenFrankenaus laufenden

EGW-Anleihen.Rund108000 Miet-und
Eigentumswohnungen wurden gemäss
WEG direktgefördert.

Gemäss WEG direkt geförderte Wohnungen 1976–2001

Eigentum Miete

788

118
216 245 345 325 516 502

894

1622
1263

4240 4037 3433 3114 2671 2811 1486 982 901 767 877

1258 1339
1116

1277
1362

1101 915
1068 1035

1523

2039

3819

1836

1570

2830
2246

1604 1769

2574

6427

5975

9714

7135

5333

3310

2667

847 690
250

971

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Quelle:

Bundesamt

für

Wohnungswesen

Sauberkeit liegt

Wechselhafte Nachfrage
Das Volumen der mit WEG geförderten
Wohnungen wies im Zeitablauf grosse Schwankungen

auf Gra k 2). Anfänglich war die Nachfrage

ausgesprochen au. Der Start el in den
grossen Einbruch der Siebzigerjahre. Noch
1973wurdemitderProduktionvon rund 83000
Wohnungen das höchste in der Schweiz je
erreichte Jahresergebnis erzielt. 1974 kam es mit
dem Erdölschock und der Einführung exibler
Wechselkurse zueiner abruptenZäsur. Sinkende

Einkommen und Bevölkerungszahlen führten

zurekordhohen Leerwohnungszahlen. Die
Wohnungsproduktion ging innert dreier Jahre

um 60 Prozent auf 34000 Einheiten zurück. Es
gab daher Stimmen, welche die sofortige
Abscha ung des neuen Gesetzes forderten.

Erst in den Achtzigerjahren stabilisierte sich
das Gesuchsvolumen auf leicht höherem
Niveau. 1991 erfolgte ein grosser Sprung. Ermöglicht

wurde er dank der im Rückblick allzu
hohen Aufstockung der Förderungsmittel, mit
welcher dasParlament auf die damalige
Hochzinsphase und Wohnungsknappheit reagierte.
Das Strohfeuer erlosch im Sturmwetter der
Immobilienkrise. Deren Auswirkungen auf die
Liegenschaftswerte, die Leerwohnungszi ern
und Mietzinsentwicklungerzwangen im Verein
mitdenwachsenden Bürgschaftsverlustenund
den sinkenden Hypothekarzinsen und
Einkommenserwartungen den sukzessiven Abbau
der Hilfen. Ende 2001 war endgültig Schluss.
Seither gilt das WEG nur noch für die laufenden,

vor diesem Zeitpunkt zugesicherten
Geschäfte, die Ende 2012 noch rund 64000
Wohnungen aufsich vereinigten.

Sozialpolitisch ein Erfolg
Es gehört da und dort beinahe zum guten Ton,
das WEG mit einer für Nachrufe pietätlosen
Strengezuquali zieren. Das hängtnichtzuletzt

inin unsererunserer Natur.Natur.
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damit zusammen, dass viele WEG-Kunden die
heute wieder reichlicher vorhandene Liquidität
lieber für eigeneZwecke als für die Rückzahlung
vonVorschüssenverwendenwürden.Damit soll
die Berechtigung kritischer Vorbehaltenicht
bestritten

Quadro
Das Multitalent

Der neue Unterstand Quadro überdachtdie
verschiedensten Güter ringsum Liegenschaften. Ein

Multitalent mit Eleganz und Ästhetik.
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+ 41 0)56 417 94 00, marketing@velopa.ch
www.velopa.ch

Swiss

made

Quality
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werden. Es gilt jedoch bei der Beurteilung

desWEG zu di erenzieren.
Wie ihm eine Mitte der Neunzigerjahre

durchgeführte Evaluation bestätigte, hat es

während mehr als 20 Jahren funktioniert und
die verfolgten Ziele vor allem in sozialpolitischer

Hinsicht gut erfüllt. Einkommensschwache

Haushalte, Familien mit Kindern und
betagte Personen waren und sind unter der
MieterschaftvonMietwohnungendeutlichhäu ger

vertretenals imschweizerischenMittel.Zudem
hatdasWEG ein hohes Förderungsvolumen
erzeugt und wesentlich zur Hebung der
Wohnqualität, zur Wohnforschung und zur Stärkung
der gemeinnützigenBauträger und ihrer
Organisationen beigetragen.

Folgenschwerer Einbruch auf dem
Liegenschaftenmarkt
Verfolgt man den Verlauf des Mietzinsindexes,
so zeigt sich, dass sogar der systembedingte
Wohnkostenanstieg bei genügend langfristiger
Betrachtung den Rahmen der allgemeinen
Mietzinsanstiegenicht sprengt. Er hätte jedoch
ein möglichst kontinuierliches wirtschaftliches
Wachstum vorausgesetzt, unddieses wurde im
Sog der Immobilienkrise abrupt unterbrochen.
Allerdings resultiertendiedamaligenProbleme
des WEG primär nicht aus dem Modell der
Grundverbilligung. Die Mietzinsanstiege wurden

ja weitgehend sistiert, und nie ist ein
Bauträger aufgrund der Rückzahlungsverp
ichtungen in den Bankrott getrieben worden.

Entscheidender war der generelle Einbruch
auf demLiegenschaftsmarkt. Denmehrheitlich
in der Hochpreisphase der frühen Neunziger¬

jahre erstellten und erworbenen

WEG-Wohnungen
erwuchs durch oft besser gelegene

und kostengünstiger
produzierte Neubauten sowie
durch leerstandsbedingte
Mietzinsabschläge im freien
Wohnungsmarkt Konkurrenz.
Die schwierigere Vermietung
führte zu Ertragsausfällenund
diese aufgrund des oft geringen

Eigenkapitals zur raschen
Insolvenz, was dem Bund
einen steigenden Aufwand aus der Honorierung
von Bürgschaften und dem WEG auf nanzpolitischer

Ebene Sympathieverluste bescherte.

Richtiger Systemwechsel
Auch die Bankenwelt zeigte wachsende
Zurückhaltung, und weilsich mit der Ausweitung
des ö entlichen Mittelbedarfs auch einige der
Pluspunkte des Förderungssystems relativierten,

war es aufgrund der sich anbahnenden
Verschiebungen an der Zins- und Teuerungsfront

richtig, neue Lösungen zu suchen, und
den Fokus der Wohnbauförderung auf solche
Bevölkerungsschichtenzu lenken,denenselbst
ausderVerbesserungdes wirtschaftlichen
Umfelds einkommensmässig keine Vorteile
erwachsen. Leider wurden dem neuen WFG

gleich zu Beginn einige Zähne gezogen, doch
scheint sich inzwischen der wohnungspolitische

Zyklus wieder zu schliessen und die
Einsicht durchzusetzen,dassder Marktallein nicht
alle Probleme lösen kann.

*Peter Gurtner hat die schweizerische Wohnungspolitik

während 35 Jahrenmitgeprägt. 1973 trat er
in das damals neu gegründete Bundesamt für
Wohnungswesen BWO)ein,demer von1995bis zuseiner
Pensionierung im Jahr 2009als Direktor vorstand.

Mit ihren verschiedenen Wohn-und

Begegnungsformen zähltdie
SiedlungBrahmshof in Zürichbis
heute zu den Paradebeispielen
fürdas «kommunikative Wohnen

» Erstellt wurdesie1989bis
1991 vom Architekturbüro Kuhn,
Fischer Partner heuteATP kfp
Architekten und Ingenieure AG)
fürden Evangelischen Frauenbund.
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